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Muster-Betriebsvereinbarung: Arbeitsschutzausschuss

Zwischen der _____________ (Name des Arbeitgebers), vertreten durch _____________ (Name des vertretenden Geschäftsführers), und
dem Betriebsrat der ___________ (Name des Arbeitgebers), vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden _____________,
wird folgende Betriebsvereinbarung, die gleichzeitig als Geschäftsordnung gilt, zum Thema Arbeitsschutzausschuss geschlossen:

Präambel
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf seiner Sitzungen zu gewährleisten, gibt sich der Arbeitsschutzausschuss die folgende Geschäftsordnung.

§ 1 Geltungsbereich
Die Geschäftsordnung gilt für den Arbeitsschutzausschuss der … (Name des Arbeitgebers).

§ 2 Aufgaben
Der Arbeitsschutzausschuss berät über alle Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung des Unternehmens. Er erarbeitet ein Programm für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten und unterbreitet dem Arbeitgeber geeignete Vorschläge zur Verbesserung des Arbeitsschutzes. Darüber hinaus obliegt ihm die Aufgabe, Maßnahmen in Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit zu koordinieren.

§ 3 Zusammensetzung des Ausschusses
Dem Arbeitsschutzausschuss gehören die folgenden Mitglieder an:
- Stellvertretung der Geschäftsführung,
- 2 Betriebsratsmitglieder,
- der Betriebsarzt oder Betriebsärztin,
- die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit,
- 2 Sicherheitsbeauftragte aus verschiedenen Produktionsbereichen.

Darüber hinaus können zu den einzelnen Sitzungen abhängig von den zu besprechenden Themen folgende Personen hinzugezogen werden:
- ein Vertreter oder eine Vertreterin der schwerbehinderten Arbeitnehmer,
- der örtliche Personalleiter oder Personalleiterin,
- Vertreter und Vertreterinnen der Berufsgenossenschaft und der Gewerbeaufsicht,
- die betrieblichen Beauftragten zum Umweltschutz, zu den Gefahrstoffen und zum Gefahrgut.

§ 4 Vorsitz
Den Vorsitz im Arbeitsschutzausschuss hat wechselseitig jeweils der Beauftragte der Geschäftsführung und ein Betriebsratsmitglied.

§ 5 Zusammenkunft
Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. Darüber hinaus ist eine außerordentliche Sitzung einzuberufen, wenn dies mindestens 3 Ausschussmitglieder fordern.

§ 6 Einladung
Die Einladung zu der jeweiligen Sitzung erfolgt schriftlich durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden mindestens 8 Tage vor der Sitzung. 
In besonderen Fällen kann mit Zustimmung der Ausschussmitglieder auf eine form- und fristgerechte Einladung verzichtet werden.

§ 7 Tagesordnung
Die Tagesordnung wird den Mitgliedern mit der Einladung zugeleitet. Darüber hinaus werden jedem Ausschussmitglied zu diesem Zeitpunkt die zur Verfügung stehenden Unterlagen übermittelt. 
Vorschläge seitens einzelner Ausschussmitglieder für die Tagesordnung sind spätestens 8 Tage vor der Sitzung einzureichen. Vorschlagsberechtigt ist jedes Ausschussmitglied.

§ 8 Sitzungen
Die Sitzungen des Ausschusses finden grundsätzlich während der Arbeitszeit statt. Der oder die jeweilige Vorsitzende des Arbeitsschutzausschusses eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen.
In jeder Sitzung ist eine Anwesenheitsliste zu erstellen.

§ 9 Beschlussfähigkeit
Der Arbeitsschutzausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Über die Form der Beschlussfassung wird mehrheitlich abgestimmt.
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 60 % seiner Mitglieder anwesend sind. Eine Beschlussunfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt.

§ 10 Protokollführung
Über jede Sitzung des Arbeitsschutzausschusses ist eine Niederschrift zu erstellen. Diese muss den wesentlichen Gang der Beratungen erkennen lassen und die Ergebnisse wiedergeben.
Die Anfertigung der Protokolle übernimmt … Sie sind vom jeweiligen oder der jeweiligen Vorsitzenden zu unterschreiben und den Ausschussmitgliedern spätestens mit der Einladung zur nächsten Sitzung zuzuleiten.
Das Protokoll ist in der nächsten Ausschusssitzung ein besonderer Tagesordnungspunkt und muss von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder genehmigt werden.

§ 11 Inkrafttreten und Beendigung
Diese Betriebsvereinbarung bzw. Geschäftsordnung tritt am … in Kraft. Sie kann von den Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Quartalsende schriftlich gekündigt werden.
Wird sie gekündigt, wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema nach.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, umgehend Verhandlungen aufzunehmen, um die unwirksame oder ungültige Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen.

Ort, Datum, Unterschriften

